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BEBAUUNGSPLÄN~ÄNDER UNG
DES AM 21.8.197o GENEHMIGTEN BEBAUUNGSPLANS
MÜHLENSTRASSE — MÜHLENBACHERSTRASSE
BEBAUUNGSVORSCHRI FTEN.:

1) RechtsgrUndlagen
§~ 1~ 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vorn 23. Juni 196o in
der Passung der Bekanntmachung vom 28. Aug. 1976 C BGBt.I S.
341 ) — BBauG —

~ 1 —23 der Verordnung über di~ baulicheNutzung der
Grundstücke ( Baunu~zurigsverordnung ) vorn 26. Juni 1962
C BGBI.I S. 429 ) — BauNVO — in der Fassung vorn 26. November
1958. ~
§3 1, ~2 und 3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne
soi~,i~ über die Darstellung des Pianinhaits ( Planzeichenver—
Ordnung ) vorn 19. Jänuar 1965 ( BGB1. 1 5. 21 )
§ 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung
de~ BBauG vorn 27. Juni 1961 ( Ges.Bl. S.1o8 ) §3 3,7~9,16,
111 der Landasbauordnung für Baden—Württemberg vorn 6. April
1964 ( Gas,Sl.S.151 ) — LBO — in der F~ssung vom 28. Juli 72.

2) Nass der baulichen Nutzung
Die zui~ssige ~Z und G?Z durfen nicht uberscir~tten werden.
( § 17 B~uNVO )
Von der Zahl der Voliqeschosse ist e!ne Ausnahme nur bei
Tarrassenhäusarn im 3ereich der Hänge zulässig.

3) Grenz— und Gebäudeabstand
Die Summe der au~ einem Grundstück einzuhaltenden seitlichen
G3-~zab~tände s~Dll ~n!ndas~ans ~ m sain.,
Dabei ~st der geringste Grenzabstand 3.o rn,

4) Baugestaltung
Doppelhäuser müssen einheitlich gehalten Werden, Höhe der
Gebäude vom höchsten Punkt des umgebenden Geländes bis zur
höchstan Tr~uEe ( gemessen am Schnittpunkt Aussenmauer/Sparren)~
höchstens b~
eingeschossigen Gebäuden bergseits 4,oo rn

talseits 5,oo m
zweigeschossigen Gebäuden bergseits 6,00 rn

talsel~s 8,oo m
Höhe der Oberkante des fertigen Erdgeschossfussbodens berg—
~elts max, O,~o m.
Dachfleigung 0 bis 43
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Bei Terrassenh~usern sind die einzelnen Geschosse talseit±g
~eg~nnend in aufsteigender Folge der Hengneigung entsprechend
zurückzustaffeln, Als Ausnahme sind h~erbe~ drei Vollgeschosse
zulössig, jedoch siad die Traufhöhen von zweigeschossigen
Gebäuden einzuha1ten~( F~öhe parallel zum Gelände rechtwinklig
gemessen)
~3ede:~nBauantrag i.st zur Genehmigung durch das Landratsamt
mindestens ein Gel~ndeschnItt 1 : loo ( auf Verlangen mehrere )
mit eingezeichnetern Strassenprof ii und genauer Höheneintragung
des gewachsenen Gel~indes beizufUgen~
~Lir die Höhenlage der Gebäude sind die beigefügten Schnitte, die ~
Bestandteil des J3eb.Planes sind, maßgebend.

5). Nehengeb~ude und Garagen
Nebengebäude sind innerhalb der Baugrenzen zulässig und‘~
mLisserj sich hinsichtlich Baurnasse und Baugestaltung dem
Hauptgebäude unterordnen und in guter baulicher Zuordnung
~um Haup~geb~ude stehen~
Geschosszahl 1 — höchste Traufhöhe 3,0 m~

Garagen oder ~iberdachte Einstellplätze sind mit Flachdach
eu~zufiihren~ Bei Sinheltung des Grenzabstandes oder ~inbe—
ziehung in den Baukörper sind auch Dachneigungeri entsprechend
dem Hauotqeb~iude zulössig~
G~‘os~te Hone ±n der ~Sinrahrt ( Aussenmass ) 2,So m, Vor jeder
Garage iat ein Staurau~ von mindestens 5~ rn Lange anzu
ordnen.

6) Sinfr±edunqen
Zulässig im Stressenbereich bi~ höchstens 1,oo m~ Sockel bis
o~3o m H6h~ mit Heckenhinter~f1anzuna, Drahtgeflecht In
Rahmen aus Rohren mit Hinterpflanzung, Mauern und Palisaden.
Varwend~iag von Stacheidraht ist unzu].~ssig,

Beb~uungsvor~3c;briften erlassen durch Gemeinderstsbeschluß vorn 15. Februar 1977~

2j2&~acb LX., den l5.2~l977

Bürgermeister


